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Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen 

 

Verordnung zur Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen zwischen Meldebehörden (Erste 

Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - 1. BMeldDÜV)  

§ 4 
 

Automatisiertes Abrufverfahren zur Anmeldung 

Folgende Daten werden im Rückmeldeprozess von Meldebehörde der neuen Wohnung an die Meldebehörde der 

bisherigen Wohnung übermittelt: Familienname, Geburtsname; Vornamen unter Kennzeichnung des 

gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad, Ordensname, Künstlername, Geburtsdatum, Geburtsort  sowie bei 

Geburt im Ausland auch den Staat, Geschlecht, zum gesetzlichen Vertreter: Familienname, Vornamen, 

Doktorgrad, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes, 

derzeitige Staatsangehörigkeiten, rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

derzeitige Anschriften und Anschrift der letzten alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung, Haupt- und 

Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte Anschrift im Inland, Einzugsdatum, Auszugsdatum, 

Familienstand, bei Verheirateten oder Personen, die eine Lebenspartnerschaft führen, Datum und Ort der 

Eheschließung oder Begründung der Lebenspartnerschaft sowie bei Eheschließung oder Begründung der 

Lebenspartnerschaft im Ausland auch den Staat, zum Ehegatten oder Lebenspartner: Familienname, Vornamen, 

Geburtsname, Doktorgrad, Geburtsdatum, Geschlecht, derzeitige Anschriften im Zuständigkeitsbereich der 

Meldebehörde sowie Anschrift der letzten alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung außerhalb der Zuständigkeit 

der Meldebehörde, Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes, zu minderjährigen Kindern: 

Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift im Inland, Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes,  Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, letzter Tag der Gültigkeitsdauer und 

Seriennummer des Personalausweises, des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpapiers, 

Auskunfts- und Übermittlungssperren, AZR-Nummer, übergangsweise Seriennummer des Ankunftsnachweises, 

(2) Gemäß § 23 Absatz 4 Satz 2 des Bundesmeldegesetzes hat die Zuzugsmeldebehörde folgende Daten für 

den vorausgefüllten Meldeschein aufzunehmen und der Wegzugsmeldebehörde zu übermitteln: Familienname, 

Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift bei der Wegzugsmeldebehörde. 

§ 7 
 

Auswertung der Rückmeldung 
 

Die Auswertung der Rückmeldung erfolgt  bei Anmeldung einer alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung durch 
die Wegzugsmeldebehörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung, bei Anmeldung einer Nebenwohnung 
durch die Meldebehörde der Hauptwohnung oder bei erneutem Zuzug aus dem Ausland durch die letzte 
Inlandsmeldebehörde. 
Ist die neue Wohnung die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung der zugezogenen Person, so unterrichtet 
die Wegzugsmeldebehörde die Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, spätestens jedoch drei Werktage nach 
Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach § 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe d, Nummer 3 bis 5, 
7, 8 und 11 des Bundesmeldegesetzes vorliegen. Sie übermittelt der Zuzugsmeldebehörde auch das 
Sperrkennwort und die Sperrsumme des Personalausweises nach § 3 Absatz 1 Nummer 17 des 
Bundesmeldegesetzes. Ist die neue Wohnung die Nebenwohnung der zugezogenen Person, so unterrichtet die 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung die Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, 
spätestens jedoch drei Werktage nach Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach § 3 Absatz 2 
Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes vorliegen. In den Fällen des § 3 Absatz 2 Nummer 1, 4, 5, 7 und 8 
des Bundesmeldegesetzes hat die Wegzugsmeldebehörde der Zuzugsmeldebehörde auch die Hinweise 



Anlage 1 

 
2 

 

zu übermitteln, die zum Nachweis der Richtigkeit dieser Daten erforderlich sind, soweit die Hinweise im 
Melderegister gespeichert sind. 
 
 
Verordnung zur Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen der Meldebehörden an Behörden 

oder sonstige öffentliche Stellen des Bundes (Zweite  Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - 2. 

BMeldDÜV)  

§ 4 

Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 

Jährlich bis zum 31. März werden folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 

nächsten Jahr volljährig werden übermittelt: Familienname, Vornamen, derzeitige Anschrift. Die 

Datenübermittlung unterbleibt, wenn die betroffene Person ihr nach § 36 Absatz 2 BMG widersprochen hat. 

§ 6 

Datenübermittlungen an die Datenstelle der Rentenversicherung 

Nach Speicherung einer Geburt, einer erstmaligen Erfassung einer Person aus sonstigen Gründen, einer 

Namensänderung, einer Änderung der Anschrift, des Geschlechts, des Doktorgrades, des Geburtsdatums, des 

Geburtsorts, einer Eheschließung, einer Begründung einer Lebenspartnerschaft oder im Sterbefall werden 

unverzüglich folgende Daten übermittelt: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, Geburtsdatum, -

ort, -land, Geschlecht, derzeitige Anschrift (bei Umzug auch die vorherige Anschrift), Datum der Eheschließung 

oder Begründung der Lebenspartnerschaft, Sterbedatum.  

Die Meldebehörden übermitteln zur Durchführung der Versicherung wegen Kindererziehung neben der Mitteilung 

der Geburt des Kindes eine Mitteilung über die Mutter mit den entsprechenden Daten (wie vorstehend) sowie bei 

Mehrlingsgeburten die Anzahl der geborenen Kinder, sonst die Zahl 1. 

Im Sterbefall übermitteln die Meldebehörden der Datenstelle der Rentenversicherung zusätzlich zu den 

vorstehenden Daten  vom Ehegatten bzw. Lebenspartner: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, derzeitige 

Anschrift der Alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung. 

§ 7 

Datenübermittlung an das Bundeszentralregister 

Die Meldebehörden übermitteln nach einer Namensänderung oder Änderung des Geburtsdatums dem 

Bundeszentralregister: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, -ort, -land, derzeitige Anschrift, 

Datum und Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die eine Änderung verfügt hat. 

Im Falle einer Änderung des Geburtsdatums ist das bisherige Geburtsdatum ebenfalls zu übermitteln. 

§ 8 

Datenübermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt 

Die Meldebehörden übermitteln nach einer Änderung des Geburtsnamens oder des Vornamens einer Person, die 

das 14. Lebensjahr vollendet hat: Familienname, Geburtsname, Vornamen, Geburtsdatum, -ort, -land, 

Geschlecht, Datum und Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die eine Namensänderung verfügt hat.  

Im Falle einer Änderung des Geburtsnamens ist der bisherige Geburtsname ebenfalls zu übermitteln. 
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§ 9 

Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern 

Die Meldebehörden übermitteln nach Speicherung einer Geburt oder eines Sterbefalles, nach einer erstmaligen 

Erfassung einer Person aus sonstigen Gründen oder nach Speicherung einer Namensänderung, einer Änderung 

der Anschrift, des Geschlechts, des Doktorgrades, des Geburtstages oder Geburtsortes folgende Daten: 

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Doktorgrad, Geburtsdatum, -ort, -land, Geschlecht, derzeitige Anschrift, 

Ein- und Auszugsdatum, Auskunftssperren nach § 51 BMG, Sterbedatum, Steuer-Identifikationsnummer bzw. 

Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal. 

Die Meldebehörden übermitteln bei einer Änderung der genannten Daten und Hinweise unter Angabe der Steuer-

Identifikationsnummer und des Geburtsdatums folgende Daten:  rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

steuererhebenden Religionsgesellschaft sowie das dazugehörige Ein- bzw. Austrittsdatum, Familienstand, Datum 

der Eheschließung oder Begründung der Lebenspartnerschaft, Steuer-Identifikationsnummer oder Vorläufiges 

Bearbeitungsmerkmal des Ehegatten oder Lebenspartners, Steuer-Identifikationsnummer oder Vorläufiges 

Bearbeitungsmerkmal des Kindes (sofern dieses im örtlichen Zuständigkeitsbereich derselben Meldebehörde 

gemeldet ist).  

Diese Mitteilungspflicht gilt entsprechend bei der erstmaligen Erfassung eines Einwohners nach Geburt oder 

Zuzug aus dem Ausland im Melderegister.  

§ 10 

Datenübermittlung an das Bundesverwaltungsamt 
 

Die Meldebehörden übermitteln bis zum zehnten Tag des Kalendermonats, der dem Monat der Vollendung des 

21. Lebensjahres der betroffenen Person vorausgeht, folgende Daten einer in das Ausland verzogenen Person, 

bei der der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit droht: Familienname, frühere Namen, Vornamen, 

Geburtsdatum, -ort, -land, Geschlecht, letzte Anschrift im Inland, bei Wegzug Anschrift oder Staat im Ausland, 

Datum des Auszugs, mögliches Merkmal gemäß § 29 Staatsangehörigkeitsgesetz (Optionsmerkmal). 

Die Meldebehörde, bei der sich eine erklärungspflichtige Person nach § 29 Absatz 1 des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes, die das  21. Lebensjahr vollendet hat, als aus dem Ausland kommend angemeldet 

hat, übermittelt werden folgende Daten übermittelt: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, -

ort, -land, Geschlecht, derzeitige und letzte frühere Anschrift im Inland, Zuzugsstaat, Datum des letzten Zuzugs 

aus dem Ausland, Datum des Wegzuges in das Ausland, mögliches Merkmal gemäß § 29 

Staatsangehörigkeitsgesetz (Optionsmerkmal), Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 11 

Datenübermittlung an das Ausländerzentralregister 

Die Meldebehörden übermitteln gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 9 des AZR-Gesetzes bei Änderungen der Anschrift 

folgende Daten: Familienname, Geburtsname, Vornamen, Geburtsdatum, -Ort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeiten, derzeitige und letzte frühere Anschrift, AZR-Nummer, übergangsweise Seriennummer 

des Ankunftsnachweises an das Ausländerzentralregister. 
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Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes 

(Bevölkerungsstatistikgesetz - BevStatG) 

§ 4 

Wanderungsstatistik 

Die Meldebehörden übermitteln den Statistischen Landesämtern bei Anmeldung, Abmeldung sowie 
Wohnungsstatuswechsel folgende Daten: Ein- und Auszugsdaten, Datum des Statuswechsels, Datum des letzten 
Zuzuges aus dem Ausland oder Wegzuges ins Ausland Neue Wohnung, Wohnungsstatus, Geschlecht, 
Geburtstag, -ort, -land, Familienstand, Staatsangehörigkeit, rechtliche Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgesellschaft 

§ 5 

Bevölkerungsfortschreibung 

Die Meldebehörden übermitteln den Statistischen Landesämtern beim Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit, soweit nicht durch Geburt erworben, beim Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, bei 
Ehescheidung, Aufhebung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft folgende Daten: Wohnort, Geschlecht, 
Geburtsdatum, -ort, -land, Familienstand, Tag des Erwerbs oder Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit, 
neu erworbene oder bisherige Staatsangehörigkeit 
 
 
 
 
Aufenthaltsverordnung (AufenthV) 
 

§ 72 
 

Mitteilungen der Meldebehörden 
 

Die Meldebehörden teilen den Ausländerbehörden bei  Anmeldung, die Abmeldung, die Änderung der 
Hauptwohnung, die Eheschließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft, die Scheidung, 
Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe, die Aufhebung der Lebenspartnerschaft, die Namensänderung, die 
Änderung oder Berichtigung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses, die Geburt, den Tod, den Tod 
des Ehegatten oder des Lebenspartners, die eingetragenen Auskunftssperren gemäß § 51 des 
Bundesmeldegesetzes und deren Wegfall und das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde  eines Ausländers 
folgende Daten mit: Familienname, Vornamen, Geburtstag, -ort, -land, Staatsangehörigkeit, Anschrift, 
Doktorgrad, Geschlecht, Familienstand, Angaben zum Gesetzlichen Vertreter (Familienname, Vornamen, 
Geburtsdatum, Anschrift), Einzugsdatum, frühere Anschrift, Angaben zum Dokument (Passart, ausstellende 
Behörde, Passnummer, Gültigkeitsdaten), Auszugsdatum, neue Anschrift, Datum des Beginns oder Endes einer 
Ehe oder Begründung einer Lebenspartnerschaft, Sterbedatum. 
 
Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio im Auftrag der Landesrundfunkanstalten 
 
Eine Datenübermittlung an die jeweilige Landesrundfunkanstalt erfolgt von der Meldebehörde der 
Hauptwohnung, alleinigen Wohnung oder Nebenwohnung, die für eine volljährige betroffene Person aktuell 
zuständig ist oder war, bei den Anlässen  Anmeldung, Abmeldung sowie im Sterbefall mit folgenden Daten: 
Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, Geburtsdatum, Anschriften (Haupt- und Nebenwohnung), 
Zuzugsland, Ein- und Auszugsdatum, Familienstand, Sterbedatum 
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Waffengesetz (WaffG) 

§ 44  

Übermittlung an und von Meldebehörden 

 

Die für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis zuständige Behörde teilt der für den Antragsteller 
zuständigen Meldebehörde die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis mit. Sie unterrichtet ferner diese Behörde, 
wenn eine Person über keine waffenrechtlichen Erlaubnisse mehr verfügt. 
Die Meldebehörden teilen den Waffenerlaubnisbehörden Namensänderungen, Zuzug, Änderungen der 
derzeitigen Anschrift im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde,  Wegzug und Tod der Einwohner mit, für die 
das Vorliegen einer waffenrechtlichen Erlaubnis gespeichert ist. 
 
 
 
Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) 
 

§ 39a 

Datenübermittlung an und von Meldebehörden 

 

Die für die Erteilung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis zuständige Behörde teilt der für den Antragsteller/die 

Antragstellerin zuständigen Meldebehörde die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis mit. Sie unterrichtet ferner 

diese Behörde, wenn eine Person über keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis mehr verfügt. Ist eine Person am 1. 

September 2005 Inhaber einer Erlaubnis, soll die Mitteilung binnen drei Jahren erfolgen. Die Meldebehörden 

teilen den für die Erteilung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis zuständigen Behörden Namensänderungen, 

Wegzug und Tod der Einwohner mit, für die das Vorliegen einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis gespeichert ist.  

Auf Inhaber eines Befähigungsscheines nach § 20 finden die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

 
Außerdem übermitteln die Meldebehörden im Rahmen ihrer Aufgabenzuweisung an bestimmte Datenempfänger 

des Landes einzelne, jeweils dort aufgeführte Daten. Diese regelmäßigen Datenübermittlungen erfolgen 

anlassbezogen. 

 

Datenübermittlungen nach Landesrecht 

Hinsichtlich der Informationen zu denen nach Landesrecht anlassbezogene Datenübermittlungen erfolgen, 

verweisen wir bis auf weiteres auf die Vorgaben des Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz Ihres 

Landes und der Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen Ihres Landes.  

 

Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden (MeldDÜV) 

§ 3 

Automatisierter Abruf von Meldedaten 

(1) Die Meldebehörden und die Registerbehörde dürfen anderen öffentlichen Stellen, einschließlich der öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften, unbeschadet der weiteren Übermittlungsbefugnisse nach dieser Verordnung 
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die Daten gemäß § 38 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes und die nachfolgend aufgeführten Daten zur 

Erfüllung der in der Zuständigkeit der abrufenden Stelle liegenden Aufgaben aus Anlass der Feststellung der 

Identität von Einwohnerinnen und Einwohnern und deren Wohnungen im Wege des automatisierten Abrufs 

übermitteln: Familienstand, derzeitige Staatsangehörigkeiten, Einzugsdatum und Auszugsdatum, Daten zum 

gesetzlichen Vertreter (Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Sterbedatum, bedingte Sperrvermerke nach § 52 des Bundesmeldegesetzes), Daten zum Ehegatten oder 

Lebenspartner (Familienname, Vornamen, Geburtsname, Doktorgrad, derzeitige und letzte frühere Anschriften, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Sterbedatum, bedingte Sperrvermerke nach § 52 des Bundesmeldegesetzes). 

(2) Die Meldebehörden und die Registerbehörde dürfen den in § 34 Absatz 4 Satz 1 des Bundesmeldegesetzes 

genannten Stellen die Daten gemäß § 38 Absatz 1 und 3 des Bundesmeldegesetzes und die nachfolgend 

aufgeführten Daten zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der abrufenden Stelle liegenden Aufgaben aus Anlass 

der Feststellung der Identität von Einwohnerinnen und Einwohnern und deren Wohnungen im Wege des 

automatisierten Abrufs übermitteln: Familienstand, Daten zum gesetzlichen Vertreter (Familienname, Vornamen, 

Doktorgrad, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Sterbedatum, bedingte Sperrvermerke nach § 52 des 

Bundesmeldegesetzes), Daten zum Ehegatten oder Lebenspartner (Familienname, Vornamen, Geburtsname, 

Doktorgrad, derzeitige und letzte frühere Anschriften, Geburtsdatum, Geschlecht, Sterbedatum, bedingte 

Sperrvermerke nach § 52 des Bundesmeldegesetzes). 

 

§ 4 

Datenübermittlungen an die Suchdienste 

(1) Die Meldebehörden dürfen den Suchdiensten zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben regelmäßig 

folgende Daten von den Personen, die aus den in § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Bundesvertriebenengesetzes 

bezeichneten Gebieten stammen, anlässlich ihrer Anmeldung übermitteln: Familienname, frühere Namen, 

Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat, derzeitige und frühere 

Anschriften, Anschrift am 1. September 1939 und Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

(2) Die Datenübermittlung nach § 43 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes darf durch automatisierten Abruf bei 

der Registerbehörde erfolgen. 

§ 5 

Datenübermittlungen zwischen Meldebehörden und öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörden dürfen den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder den von ihnen beauftragten 

Stellen im Fall der Anmeldung, der Abmeldung, im Todesfall oder der Änderung der Kirchenzugehörigkeit die in § 

42 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes bestimmten Daten ihrer Mitglieder und die in § 42 Absatz 2 des 

Bundesmeldegesetzes bestimmten Daten der Familienangehörigen von Mitgliedern öffentlich-rechtlicher 

Religionsgesellschaften sowie zusätzlich frühere Namen und die Staatsangehörigkeit von Familienangehörigen 

von Mitgliedern öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften übermitteln. 

(2) Die Meldebehörden dürfen bei der Datenübermittlung nach Absatz 1 auch das Ordnungsmerkmal nach § 4 

des Bundesmeldegesetzes übermitteln. 

(3) Die Meldebehörden verarbeiten die von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften elektronisch (§ 2 Absatz 

3) übermittelten Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern, die die Zugehörigkeit zur öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft begründen. 
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§ 6 

Datenübermittlungen an die Versorgungsverwaltung 

Die Registerbehörde darf dem Landesamt für Soziales und Versorgung zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem 

Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die dieses Gesetz für entsprechend anwendbar erklären, 

sowie nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch und nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz aus 

Anlass der An- und Abmeldung sowie des Todes von Einwohnerinnen und Einwohnern folgende Daten 

übermitteln: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht, derzeitige 

Staatsangehörigkeiten, derzeitige und letzte frühere Anschriften, Auszugsdatum, Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes. 

§ 7 

Datenübermittlungen an die Behörden zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende 

 

Die Registerbehörde darf den für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zuständigen Stellen zur Erfüllung der diesen Stellen obliegenden Aufgaben 

aus Anlass der An- und Abmeldung sowie des Todes von Einwohnerinnen und Einwohnern folgende Daten 

übermitteln: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, derzeitige Anschriften, Auszugsdatum, 

Sterbedatum und Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 8 

Datenübermittlungen an den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

(1) Die Meldebehörden dürfen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) oder der von ihm nach § 10 Absatz 7 

Satz 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages mit der Durchführung der Erhebung und des Einzugs von 

Rundfunkbeiträgen gemäß § 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und zur Ermittlung von Beitragsschuldnern 

beauftragten Stelle im Fall der Anmeldung, Abmeldung oder des Todes folgende Daten volljähriger 

Einwohnerinnen und Einwohner monatlich übermitteln: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, 

Geburtsdatum, derzeitige und letzte frühere Anschriften, Einzugsdatum, Auszugsdatum und Sterbedatum. 

(2) Sofern ein Rückmeldeverfahren aus Anlass einer Anmeldung, einer Abmeldung ohne Bezug einer neuen 

Wohnung im Inland oder bei Änderungen des Wohnungsstatus vorgesehen ist, erfolgt die Übermittlung der Daten 

nach Absatz 1 erst nach Abschluss des Rückmeldeverfahrens. 

(3) Ist für eine Einwohnerin oder einen Einwohner eine Auskunftssperre nach § 51 des Bundesmeldegesetzes 

eingetragen, erfolgt keine Datenübermittlung. 

(4) Die übermittelten Daten dürfen nur verwendet werden, um Beginn und Ende der Rundfunkgebührenpflicht 

sowie die Landesrundfunkanstalt, der die Gebühr zusteht, zu ermitteln. Daten, die nicht mehr zur 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind, sind spätestens innerhalb eines halben Jahres zu löschen. 
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§ 9 

Datenübermittlungen an die Finanzämter 

Die Meldebehörden dürfen den für ihren Bereich zuständigen Finanzämtern zur Sicherung des 

Steueraufkommens bei einer Abmeldung in das Ausland monatlich folgende Daten übermitteln: Familienname, 

frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, derzeitige Anschriften, Auszugsdatum und Auskunftssperren nach § 

51 des Bundesmeldegesetzes. 

§ 10 

Datenübermittlungen an die Gesundheitsämter 

Die Meldebehörden dürfen den Gesundheitsämtern zur Erfüllung der Betreuungsaufgaben des Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienstes nach dem Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetz aus Anlass der Geburt 

eines Kindes folgende Daten übermitteln: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Daten der Kindesmutter 

nach § 3 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesmeldegesetzes und Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes. 

§ 11 

Datenübermittlungen an die Schulverwaltungsbehörden 

(1) Die Meldebehörden dürfen zur Überwachung der allgemeinen Schulpflicht (Vollzeit- und Berufsschulpflicht) 

Daten an die zuständigen Schulverwaltungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte sowie an die 

schulverwaltenden Stellen der Gemeinden oder Gemeindeverbände (Schulträger) übermitteln. 

(2) Die Übermittlung der Daten erfolgt zum 1. September eines Jahres von den im darauffolgenden Jahr 

schulpflichtig werdenden Kindern sowie monatlich anlässlich der Anmeldung von Schulpflichtigen, die das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Folgende Daten dürfen übermittelt werden: Familienname, Vornamen, 

Geburtsdatum, derzeitige Staatsangehörigkeiten, derzeitige Anschriften, Daten der gesetzlichen Vertreter nach § 

3 Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a, b, c, d, h des Bundesmeldegesetzes und Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes. 

§ 12 

Datenübermittlungen an die örtlichen Träger der Jugendhilfe 

Die Meldebehörden dürfen den örtlichen Trägern der Jugendhilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 des 

Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) aus 

Anlass der Geburt eines Kindes folgende Daten übermitteln: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Daten der 

Kindesmutter nach § 3 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesmeldegesetzes und Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes. 

§ 13 

Datenübermittlungen zur Erfassung öffentlich geförderter Wohnungen 

Die Meldebehörden dürfen zur Führung und Aktualisierung der Wohnraumdatei den für die Sicherung der 

Zweckbestimmung von öffentlich geförderten Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2404), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

9. November 2012 (BGBl. I S. 2291, 2292) geändert worden ist, und nach dem Wohnraumförderungsgesetz vom 
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13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I 

S. 1885, 1893) geändert worden ist, zuständigen Stellen, in der Regel den Wohnungsämtern, aus Anlass der An- 

und Abmeldung sowie des Todes von Einwohnerinnen und Einwohnern, die in eine der bezeichneten 

Wohnungen einziehen oder aus einer solchen ausziehen, folgende Daten übermitteln: Familienname, Vornamen, 

Geburtsdatum, derzeitige Anschriften, Einzugsdatum, Auszugsdatum und Auskunftssperren nach § 51 des 

Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 14 

Datenübermittlungen zur Ehrung von Alters-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubiläen 

(1) Die Meldebehörden dürfen Daten für die Ehrung von Alters- Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubiläen (§ 50 

Absatz 2 Satz 2 des Bundesmeldegesetzes) übermitteln. Die Übermittlung erfolgt mindestens sechs Wochen vor 

dem jeweiligen Ereignis 

1.bei Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90. und 95. Lebensjahres sowie bei dem 50. und 60. Ehe- oder 

Lebenspartnerschaftsjubiläum an die Landrätinnen und Landräte, 

2.in den übrigen Fällen durch die Meldebehörden der Ämter und amtsfreien Gemeinden an die Landrätinnen und 

die Landräte zur Weiterübermittlung an die Staatskanzlei und durch die Meldebehörden der kreisfreien Städte an 

die Staatskanzlei. 

(2) Folgende Daten dürfen übermittelt werden: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, derzeitige 

Anschrift, Geburtsdatum bei Altersjubilaren, Datum der Eheschließung oder der Begründung der 

Lebenspartnerschaft bei Ehe- oder Lebenspartnerschaftsjubilaren, derzeitige Staatsangehörigkeiten, 

Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und Übermittlungssperren nach § 50 Absatz 5 in 

Verbindung mit § 50 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 15 

Datenübermittlungen an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister amtsangehöriger Gemeinden 

(1) Die Meldebehörden dürfen den Bürgermeisterinnen und den Bürgermeistern der amtsangehörigen 

Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern ihres 

Gemeindegebietes übermitteln: 

1.bei der Geburt eines Kindes a.Familienname, b.Vornamen, c.Geburtsdatum, d.derzeitige Anschrift der 

alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung und e.Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes; 

2.bei dem Tod einer Einwohnerin oder eines Einwohners: a.Familienname, b.Vornamen, c.Doktorgrad, 

d.Geburtsdatum, e.letzte Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung, f.Sterbedatum und 

g.Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

(2) Zum Zweck der Ehrung von Alters-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubiläen (§ 14) dürfen den ehrenamtlichen 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern die in § 14 Absatz 2 

genannten Daten übermittelt werden. Die Übermittlung erfolgt mindestens sechs Wochen vor dem jeweiligen 

Ereignis. 
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§ 16 

Datenübermittlungen an die für Wasserver- und Abwasserentsorgung zuständigen Behörden 

(1) Die Meldebehörden dürfen den für die Wasserver- und Abwasserentsorgung zuständigen Behörden oder den 

von ihnen beauftragten Stellen die nach den Satzungsvorschriften zur Bemessung, Festsetzung und Erhebung 

von Gebühren erforderlichen Daten zu den rechtlich maßgebenden Stichtagen übermitteln. Anlässlich der An- 

und Abmeldung, der Geburt und des Todes von Einwohnerinnen und Einwohnern darf die Übermittlung der 

Daten vierteljährlich erfolgen. 

(2) Folgende Daten dürfen übermittelt werden: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, derzeitige Anschriften, 

Einzugsdatum, Auszugsdatum, Sterbedatum und Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 17 

Datenübermittlungen an die für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden 

(1) Die Meldebehörden dürfen den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden oder den von ihnen 

beauftragten Stellen die nach den Satzungsvorschriften zur Bemessung, Festsetzung und Erhebung von 

Gebühren erforderlichen Daten übermitteln. Die Daten aller Einwohnerinnen und Einwohner dürfen zu den 

rechtlich maßgebenden Stichtagen übermittelt werden. Anlässlich der An- und Abmeldung, der Geburt und des 

Todes darf die Übermittlung der Daten vierteljährlich erfolgen. 

(2) Folgende Daten dürfen übermittelt werden: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, derzeitige Anschriften, 

Einzugsdatum, Auszugsdatum, Sterbedatum und Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes. 

 

§ 18 

Datenübermittlung an die Vertrauensstelle 

(1) Aufgrund des Artikels 3 Absatz 5 bis 7 des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister der Länder 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen 

vom 20./24. November 1997, der zuletzt durch den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über 

das Gemeinsame Krebsregister vom 29. März/2. Mai 2017 geändert worden ist, übermittelt die Registerbehörde 

zur Aktualisierung und Berichtigung der im Gemeinsamen Krebsregister gespeicherten Daten an dessen 

Vertrauensstelle halbjährlich die folgenden Daten zu den Personen, die im Kalenderhalbjahr vor der 

Datenübermittlung verstorben sind, sich an- oder abgemeldet haben oder deren Name sich geändert hat: 

Familiennamen, frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht, derzeitige und letzte frühere Anschrift 

der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung, Einzugsdatum, Auszugsdatum, Datum der Namensänderung 

und Sterbedatum. 

Sofern ein Rückmeldeverfahren aus Anlass einer Anmeldung oder einer Abmeldung ohne Bezug einer neuen 

Wohnung im Inland oder bei Änderungen des Wohnungsstatus vorgesehen ist, erfolgt die Übermittlung der Daten 

erst nach Abschluss des Rückmeldeverfahrens. Von der Übermittlung von Daten ist bei Bestehen einer 

Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 oder 5 des Bundesmeldegesetzes abzusehen. 

(2) Die Registerbehörde darf der Vertrauensstelle des Gemeinsamen Krebsregisters einmalig die Daten im Sinne 

des Absatzes 1 zu den zurückliegenden fünf Kalenderjahren übermitteln. 


